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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst  112
Feuerwehr  112
Polizei  110
DRK (Rettungsleitstelle)  07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw  07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell  07052 78598-0
oder  07051 161-247

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilor-
te, erreichbar über die Rufnummer für 
den organisierten Bereitschaftsdienst. 
Anrufe der Patienten werden über die Te-
lefonnummer 116117 (wie am Wochen-
ende) zu den jeweiligen Dienstzeiten an 
den diensthabenden Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr Fol-
getag und Freitag, 16:00 Uhr und ganzes 
Wochenende bis Montag, 08:00 Uhr
Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folge-
tag Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Un-
terlengenhardt, Monakam, Unterhaugstett
Telefonische Anmeldung über einheitli-
ches Call-Center-Telefon-Nr. 116117

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Telefonnummer 116117
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr
Notfallpraxis für Kinder und Jugend-
liche am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpra-
xen und am Wochenende und an Feierta-
gen: von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, 
Tel. 07231 9692969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15 - 20 Uhr, 
Freitag 15 - 20 Uhr,
Wochenende und Feiertage 8 - 20 Uhr, 
ab 20 Uhr wenden Sie sich bitte an die 
Kinderklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den Stadtteilen
Telefonische Anmeldung
Tel. 116117

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Notfalldienst-Hotline
Ergänzend zum Online Notdienstsuche-
Service können Sie auch nachfolgende 
Notfalldienstnummer anrufen, um sich 
die notdiensthabenden Zahnarztpraxen 
in Ihrer Umgebung ansagen zu lassen.
Notfalldienstnummer für Baden-Württem-
berg
Zahnärztliche Notfalldienstnummer für 
Baden-Württemberg 01801-116 116

Apotheken-Notdienste 
Calw / Bad Liebenzell / 
Bad Wildbad
Freitag, 22.09.2023
Rosen-Apotheke Calw-Heumaden
Heinz-Schnaufer-Str. 45, 
Tel.: 07051 33 23
Samstag, 23.09.2023
Enz-Apotheke Wildbad-Calmbach 
Altwiesenstr. 2, Tel.: 07081 9 53 10
Stadt-Apotheke Neubulach 
Calwer Str. 22, Tel.: 07053 60 00
Sonntag, 24.09.2023
Spitzweg-Apotheke Calw-Stammheim
Friedhofstr. 21, Tel.: 07051 33 44
Montag, 25.09.2023
Flößer Apotheke Bad Wildbad-Calmbach
Wildbader Str. 31, Tel.: 07081 56 47
Schlehengäu-Apotheke Gechingen 
Hauptstr. 17, Tel.: 07056 9 64 77 70
Dienstag, 26.09.2023
Burg-Apotheke Calw-Altburg 
Schwarzwaldstr. 59, Tel.: 07051 5 11 04
Mittwoch, 27.09.2023
Alte Apotheke Calw 
Marktstr. 11, Tel.: 07051 21 33
Donnerstag, 28.09.2023
Rathaus-Apotheke Althengstett 
Simmozheimer Str. 14, 
Tel.: 07051 3 01 84

Tel: 07052 93536-0   Fax: 07052 93536-29 

 www.diakoniestation-badliebenzell.de 

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Tel. 07051 7009-0, 
Fax: 07051 7009-999
E-Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Tel. 112
Krankentransport Tel. 19222
Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungs-
programm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Tel. 07051 7009-140 (141)
E-Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, 
vejsada@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Tel. 07051 7009-110
E-Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de
Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: 
Silvia Murphy und Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter Tel. 
07051 160-146, Fax 07051 795-146, 
E-Mail: Sivia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de
Kinder- und Jugendhospizdienst
der Malteser im Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 
oder ein Elternteil eine lebensverkürzen-
de Erkrankung hat. 
Kontakt: Tel. 0170 5555465
www.malteser-calw.de

OnyX – Beratungsstelle bei sexu-
alisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises Calw
Vertrauliche Beratung bei sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen für 
Betroffene, Angehörige und Vertrauens-
personen
Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten
Verleih von Präventionskoffern für ver-
schiedene Altersgruppen an Fachkräfte
Kontakt: Tel. 07452 842-580; 
Mobil: 0170 4544080; 
E-Mail: onyx@kreis-calw.de
Ambulanter Hospizdienst
Schömberg - Bad Liebenzell - Unterrei-
chenbach und Teilorte
Leitung: Karin van Roode, 
Tel. 0152 27790079
Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
Aufklärung und Beratung über Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Tel. 07051 160-217
Frauenhaus
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281
Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111
Gebührenfreie Rufnummer
Ambulante Krebsberatungsstelle für 
den Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige 
einer Krebserkrankung
beim Diakonieverband nördlicher 
Schwarzwald in Nagold, Hohe Straße 8,
72202 Nagold, telefonische Kontaktauf-
nahme unter 07452/841029 oder per E-
Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de
Taxi
Tel. 07052 9357093
Liebenzeller Taxi Bad Liebenzell
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg
Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
Tel. 07033 90946680
Flad, Weil der Stadt
Bürger-Rufauto
Tel. 07052 9358640
Mo., - Fr., 09:00 - 12:00 Uhr
Bestattungsordner
Tel. 07052 2238
Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell
Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie 
unter den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611
Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie 
unter der Sammelnummer:
Tel. 07052 1600
Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477
Gas
Betriebsstelle Calw,
Tel. 07051 7903-12
Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108.
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ParacelsusStiftung, 75378 Bad Liebenzell (Unterlengenhardt) 
Burghaldenweg 60, Tel.: 070529250, www.paracelsuszentrum.de 

 
Um einen Kostenbeitrag wird gebeten 

 

 

 

  

 

 

 
Samstag, 23. September 2023 

                       19:00 Uhr 
 

Konzert 
 

Aus den frühen Werken von  
Antonin Dvorak 

 
 

                            Mitwirkende: 
Monika MayrHäcker, Gesang 

Anna Freidina, Klavier 
Jitka Kozeluhova, Gesang und Klavier 

 
 
 

Dauer: 1 Stunde 
Eintritt frei Spenden erbeten 

 
  

PARACELSUSSTIFTUNG 
 

ParacelsusKrankenhaus – Blauer Saal 
 

PPaarraacceellssuuss--ZZeennttrruumm  

Herzliche Einladung 
zum Patrozinium St.Lioba und Gemeindefest

am Sonntag,24.September 2023 
 

10.00 Uhr Festgottesdienst  in St. Lioba - Bad Liebenzell   
  

Musikalische Gestaltung:  
Miriam Röhm-Wieck , Violine  
Christa Stolzenburg, Orgel                                                                           
 

Die Kollekte kommt der Kinderklinik in Schömberg zugute 
 

(Keine Eucharistiefeier in St. Aurelius um 11.00 Uhr)
  

11.30 Uhr Stehempfang im Gemeindezentrum 
 

12.00 Uhr Mittagessen 
 

13.00 Uhr Die Kinderklinik in Schömberg stellt ihre Arbeit vor 
 

14.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
 Gemütliches Beisammensein 
 Zeit zum „Schwätza“ 
  
19.00 Uhr Musikalische Vesper in St. Aurelius in Hirsau  

Gestaltet wird die Vesper von der Schola Cantorum  
vom Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Tübingen 
unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Morent 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Veranstaltung be-
reits um 14:00 Uhr beginnt und nicht wie letzte Woche veröf-
fentlicht um 14:30 Uhr.
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@jugendclub.prisma

Verkleidet?

Welcome Shot 

31.10.23
Ab 17 Uhr
Eintritt Frei!Kirchstr. 6

DJ Seneca

@jugendclub.prisma

Halloween
Party

Welcome Shot 
Welcome Shot 
Welcome Shot 
Welcome Shot 

31.10.23
e.V.Jugendclub Prisma

Zum 4. Mal nach 2004, 2015 und 2017 
war Bad Liebenzell Veranstaltungsort der 
deutschen Meisterschaften im 10-Kilome-
ter-Straßenlauf. Insgesamt erreichten 613 
Teilnehmer in zwei Rennen das Ziel, das 
waren 39 Sportler weniger als vor 6 Jah-
ren. Damals herrschten allerdings Tempe-
raturen um 15 °C und dieses Mal war es 
sage und schreibe doppelt so warm.
Deshalb verzichteten im Vorfeld doch vie-
le Athleten auf den Start und so mancher 
musste das Rennen vorzeitig abbrechen. 
Topfavorit Richard Ringer (LC Rehlingen) 
wollte nur den Titel erringen und hielt 
sich anfangs am Ende einer größeren 
Spitzengruppe. Dann übernahmen er 
und Nachmelder Aron Bienenfeld (SSC 
Hanau-Rodenbach) die Initiative. Am 
Ende beschleunigte der Marathoneuro-
pameister und siegte mit 29:24 und fünf 
Sekunden Vorsprung deutlicher, als der 
Zeitabstand vermuten lässt. Markus Gör-
ger (LG Region Karlsruhe) kam in 29:38 
zur verdienten Bronzemedaille, bei den 
Deutschen Crossmeisterschaften muss-
te er auf Rang zwei liegend noch kurz vor 
dem Ziel ausscheiden. Jonathan Dahlke 
(TSV Bayer 04 Leverkusen) wurde Vierter 
mit 29:45. Vorjahressieger Tom Förster 
(LG Braunschweig) musste sich diesmal 
in 30:10 knapp vor Teamkamerad Sebas-
tian Hendel (30:12) mit Rang fünf und 
dem Titel in der männlichen U23 zufrie-

Deutsche Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf: Domenika Mayer 
und Richard Ringer Deutscher Meister - 574 Teilnehmer im Ziel

dengeben. Obwohl die Leistungsdichte 
der Titelkämpfe auch dieses Jahr beein-
druckend war, litten die Laufzeiten doch 
durch die hohen Temperaturen um 30 
°C. Wie vor sechs Jahren erreichten 255 
Männer bis zur Altersklasse M45 das Ziel.
Im zweiten Lauf, der um 12:00 Uhr ge-
startet wurde, erreichten nur 134 Frauen 
das Ziel. Im Gegensatz zu den Männern 
wurde aber wie erwartet der noch bes-
sere Sport geboten. Domenika Mayer 
(LG TELIS FINANZ Regensburg) hatte 
nach einer Verletzungspause wieder sehr 
gut trainieren können und „hatte richtig 
Bock“ auf die Meisterschaft in ihrer alten 
Heimat. Vor 8 Jahren zum Beginn ihrer 2. 
Laufkarriere belegte die ehemalige Na-
golderin im Trikot der Quelle Fürth Rang 
13 in 35:25. Nun sollte sie sich auf der 
Liebenzeller Strecke um mehr als 3 Mi-
nuten auf 32:22 steigern. Anfangs war 
noch Kristina Hendel (LG Braunschweig) 
im Führungstrio dabei, bald aber setzten 
sich Mayer und ihre Teamkameradin Mi-
riam Dattke deutlich ab. Eigentlich war 
die Vierte der Marathoneuropameister-
schaft im Marathon favorisiert. Aber Do-
menika Mayer ließ sich durch die Hitze 
nicht bremsen, konnte sich auf der letzten 
Runde spielerisch lösen und gewann nach 
den 10.000 Metern auf der Bahn erneut 
den Titel. Miriam Dattke lief 32:39. Kris-
tina Hendel musste am Ende noch De-

borah Schöneborn (SSC Berlin) in 33:40 
zu 33:26 den Vortritt lassen. Platz fünf 
ging an Melina Wolf (LG Region Karlsru-
he/33:47) vor Fabienne Königstein (MTG 
Mannheim/33:50). Als Siebte steigerte 
sich Kira Weis (KSG Gerlingen) auf die 
neue Bestzeit von 33:53. Sie gewann da-
mit den Titel bei der weiblichen U20. Mia 
Jurenka vom VfL Sindelfingen wurde mit 
34:06 als Achte Meisterin der weiblichen 
U23 und gewann mit Kim Bödi und Clara 
Möll auch die Teamwertung.
Im letzten Rennen um 13:15 Uhr erreich-
ten 137 Senioren und 48 Seniorinnen das 
Ziel. Die Sonne stand zwar nun noch hö-
her, doch es gab nun wenigstens flussab-
wärts an der Nagold auf der Regulastraße 
spärlichen Schatten. Aus der Fülle der he-
rausragenden Leistungen sollen die 49:48 
der Siegerin W70, Margret Göttnauer und 
Egbert Zabels (M70) 40:35 genannt wer-
den. Ältester Teilnehmer mit 88 Jahren war 
Wilhelm Ehlers, der als 2. der M85 1:12:20 
benötigte.
Es hatten sich wieder viele Zuschauer in 
Liebenzell an der Strecke eingefunden, die 
besonders die einheimischen Starter laut-
stark anfeuerten. Die Versorgung mit Was-
ser und Schwämmen und die Absperrung 
der Strecke waren vorbildlich. Die Haupt-
organisatoren Fritz Sander und Günther 
Henne hatten mit ihrem Team wieder gute 
Arbeit geleistet.
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Start der Frauen (in der Mitte Domenika Mayer mit Sonnenbrille Nr. 534)

 
Start der Männer Fotos: Herbert Vetter

 
Richard Ringer im Ziel

 
Domenika Mayer im Ziel

Deutsche Meisterschaften im 10-Kilome-
ter-Straßenlauf in Bad Liebenzell: 2 Bron-
zemedaillen für Matthias Pfrommer und 
das Team M35 – M45 des SV Oberkollbach
30 Teilnehmer aus dem Kreis Calw star-
teten bei den deutschen Meisterschaf-
ten im 10-Kilometer-Straßenlauf in Bad 
Liebenzell. Sie holten insgesamt 2 Me-
daillen, 2017 waren es noch doppelt 
so viele gewesen. In der Hitzeschlacht 
schlugen sich alle Athleten bravourös.

Herausragend war der Bronzeplatz in 
der M40 von Matthias Pfrommer (LG 
Calw), der mit 32:17 seine erst 16 Tage 
alte Bestzeit um weitere 6 Sekunden auf 
32:17 steigern konnte. Er belegte damit 
im Elitefeld der Männer einen nicht für 
möglich gehaltenen 55. Platz und dürfte 
bei besseren Bedingungen noch großes 
Steigerungspotential haben.
Markus Nippa vom SV Oberkollbach deute-
te als 161. und 9. M45 mit 35:24 seine alte 

Stärke an. Mit Rouven Lutz (194./8. M40) in 
37:09 und Domenik Behnke (227./14. M40) 
in 39:07 holte er in der Klasse M35 – M45 
eine sensationelle Bronzemedaille. Thomas 
Schütz (239./19. M45) sicherte mit 40:34 
das Team ab. Auch mit ihm als 3. Mann hätte 
es mit 1 Sekunde Vorsprung noch auf das 
Podest gereicht. Als Einzelkämpfer waren 
ihre Kameraden Christian Dihlmann (229.) 
mit 39:12 und Sven Füller (247./26. MU23) 
unterwegs. Der VfL Ostelsheim schickte 2 
Athleten ins Rennen. Eine Woche nach sei-
nem gelungenen Triathloneinstieg in Zell am 
See deutete Pascal Nothacker mit 36:27 
als 182. seine läuferischen Qualitäten ein-
drucksvoll an. Kai Robaczewski lief 39:53 
und wurde 21. in der M35 (234. gesamt).
Schnellste Läuferin aus dem Kreis war 
wie erwartet Tamara Schütz (VfL Ostels-
heim) in 39:26. Sie belegte damit Platz 
61 bei den Frauen und Rang 4 in der 
Klasse W35. Zur Silbermedaille fehlten 
ihr gerade mal 37 Sekunden, zu Bronze 
sogar nur 15. Ähnlich knapp am Podest 
vorbei lief Carmen Keppler (SV Oberkoll-
bach). Als 96. Frau und 5. in der W45 
fehlten ihr mit 41:39 gerade mal 53 Se-
kunden zu Platz 3. Marina Spiller (LG 
Calw/46:58/9. W40/121 gesamt), Sabi-
ne Behnke (SV Oberkollbach/52:08/12. 
W35/131.) und Sarah Höfer (VfL Ostels-
heim/53:15/134.) trotzten ebenso der 
mittäglichen Hitze erfolgreich.
Im Lauf der Senioren und Seniorinnen ab 
50 Jahren zeigte das Thermometer um 
13.15 Uhr noch weiter nach oben. So gab 
es auch in diesem wie in den Läufen zuvor 
leider medizinische Einsätze. Die Lokalma-
tadore trotzten aber erfolgreich den schwie-
rigen beiden Bedingungen, auch wenn die 
Zeiteinbußen teilweise beträchtlich waren. 
Gunther Moll war als 23. der M50 in 39:22 
einmal mehr der schnellste Ostelsheimer, 
dicht gefolgt von Armin Gotsch (40:11/28. 
M50) und Klaus Löffler (40:22/16. M55). 
Mit Uwe Beuerle (47:44/21. M60) als Absi-
cherung hatten sich die Gelbhemden doch 
etwas mehr als den 7. Platz in der extrem 
stark besetzten Teamwertung M50 – M60 
ausgerechnet. Der SV Oberkollbach wur-
de in dieser Wertung 10. mit Peter Hauck 
(45:26/25. M55), Mario Stöckel (51:49/33. 
M50) und Reinhard Krießler (52:16/31. M 
55). Ulrich Ohngemach (SC Neubulach) 
belegte Platz 27 in der M55 mit 47:50. Als 
5. in der Teamwertung M65 – M90 waren 
die Oldies des VfL Ostelsheim chancenlos. 
Mit den Umständen entsprechenden guten 
49:39 schaffte Arnold Hörmann Platz 19 in 
der M65. Herbert Rollwa (56:03/10. M70) 
und Günter Krehl (57:20/8. M75) vervoll-
ständigten die Mannschaft.
Bei den Seniorinnen schnupperte wie er-
wartet Christiane Wax (SV Oberkollbach) an 
einer Medaille in der W50. Als Fünfte fehl-
ten ihr mit starken 44:42 nur 39 Sekunden 
zum Podest. Teamkollegin Regina Vielmeier, 
letztes Jahr noch Deutsche Halbmarathon-
meisterin, war mit Rang 6 in der W60 und 
49:12 nicht unzufrieden. Birgit Ohngemach 
(SC Neubulach) überraschte in der starken 
Konkurrenz der W55 mit Platz 8 in 50:34.
Von Günter Krehl



6 Freitag, 22. September 2023

U14 DM - Bronze für die Mädels, Platz 6 für die Jungs

 
 Foto: Bürgermeister Chiari

Eine von den Eltern der U14-Mann-
schaften perfekt organisierte Meis-
terschaft, tolles Wetter und begeistert 
mitgehende Zuschauer bildeten den 
Rahmen der deutschen Meisterschaft 
in der Altersklasse U14 beim TVU. 
Je zehn Teams der weiblichen und 
männlichen Jugend hatten sich für die 
Teilnahme an der DM qualifiziert. Die 
Gruppenphase am Samstag beende-
ten beide TVU-Mannschaften auf Platz 
zwei. Die Jungs unterlagen lediglich 
dem späteren Sieger aus Oldendorf, 
besiegten aber nacheinander Stamm-
heim, Karlsdorf und LoLa. Mit Malms-
heim wartete am Sonntag zudem ein 
vermeintlich schlagbarer Gegner im 
Viertelfinale. Während die Jungs also 
mit ihren 6:2-Punkten den Samstag 
als Erfolg buchten, war die Stimmung 
bei den Mädels etwas gedrückter. Ob-
wohl auch sie nach drei Siegen gegen 
Stammheim, Wiemersdorf und Karls-
dorf stark in das Turnier gestartet 
waren, so gab es im letzten Gruppen-
spiel gegen Schneverdingen mit 3:11 
/ 7:11 doch einen empfindlichen und 
so nicht erwarteten Dämpfer. Damit 
mussten auch sie am Sonntagmorgen 

zunächst im Viertelfinale gegen den Drit-
ten der anderen Vorrundengruppe, den 
SC DHfK Leipzig, antreten. Furios star-
teten die Jungs in ihr Viertelfinalmatch 
gegen Malmsheim, die sich erstmals für 
eine DM qualifiziert hatten, und hatten 
den Gegner bis zum 10:7 im ersten Satz 
recht sicher im Griff. Doch der Gegner 
glich aus und holte sich mit 12:10 sogar 
den Satzgewinn. Mit 11:6 gelang dem 
TVU der Satzausgleich, aber mit einem 
11:7 im dritten Satz zog Malmsheim ins 
Halbfinale ein. Einmal in Schwung ge-
lang ihnen dort ein unerwarteter 2:1-Sieg 
über Essel und auch im Finale hielten sie 
das Spiel gegen den Turnierfavoriten aus 
Oldendorf bis zum 9:9 im dritten Satz 
mit Unterstützung der begeistert mitge-
henden Malmsheimer Fans offen, be-
vor Oldendorf mit zwei Punkten in Folge 
sich dann doch den Titel sicherte. Die 
TVU-Jungs unterlagen im Spiel um Platz 
5 Stammheim ganz knapp mit 12:14 im 
dritten Satz. Die Mädels hatten in ihrem 
Viertelfinale gegen Leipzig mehr Mühe 
als erwartet, meisterten die Hürde mit 
11:8 / 14:15 / 11:6 schließlich doch 
sicher und trafen im Halbfinale auf den 
ungeschlagenen Ersten der anderen Vor-

rundengruppe, den TV Brettorf. Span-
nend und völlig ausgeglichen ging der 
erste Satz mit 15:13 an den TVU. Es 
folgte eine Demonstration der Stärke 
der Niedersachsen mit 11:2 und auch 
im dritten Satz hatte Brettorf, die spä-
ter auch das Finale mit 14:12 / 12:10 
gegen Karlsdorf für sich entschieden, 
das bessere Ende für sich. Die TVU-
Mädels trafen im Spiel um Platz drei 
wiederum auf Schneverdingen, die zu-
vor gegen Karlsdorf den Kürzeren ge-
zogen hatten. Eindrucksvoll mit 11:7 
/ 11:3 nahmen sie Revanche für die 
Niederlage am Vorabend und sicher-
ten sich unter großem Jubel der TVU-
Anhänger die Bronzemedaille. 

Für den TVU spielten bei den Jungs: 
Jonas Aussem, Leon Braun, Louis Bur-
kert, Lloyd Erlenmayer, Philipp Hees-
kens, Jonas Klein, Philipp Vogt, Henry 
Waldinger. Trainer Manuel Schroth, 
Fynn Erlenmayer. 

In der weiblichen Jugend spielten: Anja 
Geiss, Amelie Rau, Emma Gentgen, Leo-
nie Klein, Luisa Pfrommer, Isabella Reut-
ter, Ann Uhlenhaut, Marlene Vogt. Trai-
ner Cornelia Musch, Harald Sauerbrunn
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AMTLICHES

VORGEZOGENER  
REDAKTIONSSCHLUSS 
IN KW 40

Foto: BrianAJackson/iStock/Thinkstock

Bitte denken Sie an die 
rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

ÖFFENTLICHE BEKANNT- 
MACHUNGEN DER STADT

BEKANNTMACHUNG zur öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates
Zu einer Sitzung des Gemeinderates wird 
hiermit freundlichst eingeladen auf

Dienstag, 26. September 2023,  
um 18:00 Uhr

im Sitzungssaal des Bürgerzentrums
Tagesordnung:
  1. Bürgerfragestunde
  2. Bekanntgaben
 2.1 Jugendgemeinderat
 2.2 weitere Bekanntgaben
  3.  Abschluss eines neuen Gaskonzessions-

vertrags für den Zeitraum 2024 bis 2044
  4.  Informationsbericht zur aktuellen 

Flüchtlingssituation in Bad Liebenzell
  5.  Update zum Antrag der Unabhängigen 

Liste: Digitales Bad Liebenzell
  6.  Quartiersentwicklung in Bad Liebenzell
 - Vorstellung Projekt
 - Gründung einer Lenkungsgruppe
  7.  Ersatzbestellung einer externen Person 

als Mitglied des Aufsichtsrates der Frei-
zeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

  8.  Gewerbebauplatz Egarten, Vergabe 
eines Gewerbebauplatzes

  9. Reuchlin-Schulen Bad Liebenzell
 Anbau an Bauteil IV
 Vergabe Elektroarbeiten
10. Sanierungsgebiet „Stadtkern III“
 - Aufstockungsantrag
11. Anfragen
gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Alle Unterlagen zur Sitzung  
sind im Internet unter  

bad-liebenzell.ris-portal.de zu finden.

Ablesung der Wasserzähluhren 2023
Kundenselbstablesung für alle
Gemäß der gültigen Wasserversorgungs-
satzung der Stadt Bad Liebenzell sind alle 
vonseiten der Stadt Bad Liebenzell instal-
lierten Wasserzähluhren einmal jährlich 
abzulesen. Der dabei festgestellte Frisch-
wasserverbrauch ist Grundlage für die 
Abrechnung des Trinkwasserzinses sowie 
der Schmutzwassergebühr.
Die Stadt Bad Liebenzell führt die Zählera-
blesung wieder in Kundenselbstablesung 
durch. Die Kundenselbstablesung wird in 
Zusammenarbeit mit unserem Rechen-
zentrum Karlsruhe und der Firma co.met 
GmbH in Saarbrücken durchgeführt.
Zur Durchführung der Selbstablesung 
bekommen alle Rechnungsempfänger 
ab dem 28.09.2023 ein Anschreiben 
mit beigefügter Selbstablesekarte zuge-
stellt. Wir bitten Sie, Ihre Zählerstände 
selbst abzulesen und uns bis spätestens 
13.10.2023 zu übermitteln.
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns bereits 
an dieser Stelle sehr herzlich.
Bei Fragen können Sie sich gerne bei Frau 
Wendel und Frau Wolf unter der Rufnum-
mer 07052 / 408-326 melden.

Ihre Stadtverwaltung Bad Liebenzell
-Steueramt-

Vollsperrung Wilhelmstraße zum Feuer-
wehrfest Bad Liebenzell am 23.09. und 
24.09.2023
Die B 463/Wilhelmstraße wird zur Veran-
staltung im Bereich des Feuerwehrgerä-
tehauses gesperrt. 
Die Umleitung erfolgt aus beiden Fahrt-
richtungen über L 343a/Markgrafenbrü-
cke – L 343a/Regulastraße – L 343/Kur-
hausdamm.
Für die unvermeidbaren Belastungen und 
Behinderungen bitten wir alle Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis.

Öffentliche Bekanntmachung -  
Erweiterung Sanierungsgebiet  
Stadtkern III

S A T Z U N G

über die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebiets „Stadtkern III“

„Stadtkern III, 1. Erweiterung“
in Bad Liebenzell

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für 
Baden-Württemberg in der jeweils gülti-
gen Fassung, beschließt der Gemeinderat 
der Stadt Bad Liebenzell in seiner Sitzung 
am 12.09.2023 folgende Erweiterung der 
bestehenden Sanierungssatzung.

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

1.1  Für den räumlichen Geltungsbereich 
der Erweiterung des förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiets ist der 

zeichnerische Teil (Lageplan) in der 
Fassung vom 25.07.2023 der STEG 
Stadtentwicklung GmbH maßgebend 
(Originalmaßstab M 1:1000). Die Er-
weiterung bezieht sich auf das Flur-
stück 119 der Gemarkung Liebenzell.

§ 2
Bestandteile und Anlagen der Satzung

Lageplan in der Fassung vom 25.07.2023
Begründung in der Fassung vom 
12.09.2023

§ 3
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird unter Ein-
beziehung der besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften (§§ 152 bis 156a 
BauGB) durchgeführt.
Die Bestimmungen des Sanierungsmaß-
nahmenrechts (§§ 136 ff. BauGB) und die 
Vorschriften der §§ 2 bis 3 der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets vom 04.06.2019 (Öffentli-
che Bekanntmachung vom 21.06.2019) 
bleiben von der Satzung zur Änderung 
der Sanierungssatzung unberührt und 
sind auch für den Erweiterungsbereich 
anzuwenden.

§ 4
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über 
genehmigungspflichtige Vorhaben, Tei-
lungen und Rechtsvorgänge finden An-
wendung.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung 
über die förmliche Festlegung wird gemäß 
§143 Abs. 1 BauGB mit ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Bad Liebenzell, 13.09.2023

gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) sind eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB genannten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie ein nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde/Stadt geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen.
Gemäß §4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
(GemO) für Baden-Württemberg gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der GemO 
oder aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach dieser Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. 
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Dies gilt nicht, wenn:
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ab-

lauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a 
BauGB (insbes. Ausgleichsbetrag des Ei-
gentümers) wird hingewiesen.
Weiter wird auf die Vorschriften des § 24 
ff BauGB (Vorkaufsrecht für die Stadt) und 
auf § 144 BauGB (genehmigungspflichtige 
Vorhaben) hingewiesen.
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1. Erweiterung förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet
Bereich "Stadtkern III" ca. 0,82 ha

N
Maßstab 1:2500

Bebauungsplanverfahren „Zainen West, 3. Änderung“, Bad Liebenzell im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB
-  Erneute Durchführung der Öffentlich-

keitsbeteiligung
Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat am 12.09.2023 in öffentlicher Sitzung 
den geänderten Planentwurf gebilligt. Auf-
grund der vorgenommenen Anpassungen 
im Textteil sowie zeichnerischen Teil wird 
eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt.

Geltungsbereich der Änderung
Das Plangebiet umfasst die Grundstücke 
Flst. Nrn. 100, 100/1, 100/4, 100/5 
sowie eine Teilfläche von Flst. Nr. 99 der 
Gemarkung Maisenbach.
Maßgebend ist der zeichnerische Teil 
zur Änderung des Bebauungsplans vom 
12.09.2023 der Stadtplaner / Architekten 
Schöffler.

Zwecke der Planung
Am nördlichen Ortsrand des Ortsteils Mai-
senbach-Zainen befindet sich zwischen 
einer momentan noch landwirtschaftlich 
genutzten Fläche und der Talstraße das 
Gelände des Vereins Zedakah e.V.. Mit der 

Änderung des Bebauungsplans „Zainen-
West“ mit örtlichen Bauvorschriften ver-
folgt die Stadt das Ziel, die vorgesehenen 
Bauvorhaben im Gebiet rechtssicher und 
zukunftsfähig zu entwickeln. Die Umset-
zung der vorliegenden Planungen ist je-
doch auf der derzeitigen Rechtsgrundlage 
nicht genehmigungsfähig, deshalb ist zur 
Umsetzung der entwickelten Planung die 
Änderung des Bebauungsplans erforder-
lich.
Umweltprüfung
Der Bebauungsplan wird ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit 
sowie den berührten Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange wird Ge-
legenheit zur Stellungnahme gegeben.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Entwurf des Bebauungsplanes (Zeich-
nerischer Teil, Textteil, Begründung, Po-
tenzialabschätzung Artenschutz) wird 
öffentlich ausgelegt. Parallel werden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange beteiligt

Offenlagefrist und Öffnungszeiten:
Vom 02.10.2023 bis einschließlich 
02.11.2023 von Montag bis Freitag, vor-
mittags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Termine sind darüber hinaus nach Verein-
barung unter Tel.: 07052 408-314, 315 
oder 07052 408-318 möglich.
Die interessierte Öffentlichkeit, hierzu 
zählen auch Kinder und Jugendliche, wird 
hiermit aufgefordert von der Möglichkeit 
der Einsichtnahme Gebrauch zu machen. 
Damit wird allgemein und jedermann Ge-
legenheit zur Einsicht in die Unterlagen 
sowie zur Äußerung und Erörterung der 
beabsichtigen Planung gegeben.
Während der Auslagefrist können bei der 
Stadtverwaltung Bad Liebenzell, Stadt-
bauamt, Kurhausdamm 2 – 4, im 2. Ober-
geschoss, beim Zimmer Nr. 314/ 315/ 
318/ 319, 75378 Bad Liebenzell, Stel-
lungnahmen schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
me mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 
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Beteiligung der Öffentlichkeit ist ausdrück-
lich erwünscht.
Nicht während der Auslegungsfrist/ An-
hörungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
können bei Abwägung zum Satzungsbe-
schluss unberücksichtigt bleiben. Ein Nor-
menkontrollantrag nach § 47 VwGO ist 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.
Diese Veröffentlichung sowie die genann-
ten Unterlagen stehen ebenfalls auf der 
Homepage der Stadt Bad Liebenzell unter 

https://stadt.bad-liebenzell.de/oeffent-
lichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/ 
zur Einsicht bereit.

Bad Liebenzell 15.09.2023

gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Planzeichenlegende

12.09.2023

Stadt Bad Liebenzell

"Zainen West" 3. Änderung

M. 1:500   DIN A2

Bebauungsplan

abweichende Bauweise

Baugrenze

Nutzungsschablone

Nutzung
Art der

a1/a2

Art der baulichen Nutzung Sonstige Planzeichen
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

GRZ

Bauweise

Allgemeines WohngebietWA

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

TH max. Traufhöhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

bereichs des Bebauungsplans und 
Grenze des räumlichen Geltungs-

der örtlichen Bauvorschriften

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2(1) BauGB am

Entwurfsbilligung und Gemeinderatsbeschluss zur öffentlichen Auslegung am
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 (2) BauGB 
mit Text und Begründung in der Fassung vom .....................

vom 
bis

Einholen der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange (TÖBs) gemäß § 4 (2) BauGB

vom 
bis

Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB
in der Fassung vom ...................

am

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text sowie der Inhalt der örtlichen Bauvorschriften mit den
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmen und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Bad Liebenzell, den ................

......................................
Roberto Chiari
Bürgermeister

Anzeige-/Genehmigungvermerk der höheren Verwaltungsbehörde
AZ: .......................................

vom

Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten gemäß § 10 (3) BauGB am

Berarbeiter: NL/HR

Teilbereich
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Teilbereich 2

VERZEICHNIS
über die Erhebung von Entgelten bei der Vermietung von Veranstaltungsmaterial

(Entgeltverzeichnis – Veranstaltungsmaterial)
vom 12. September 2023

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat in öffentlicher Sitzung am 12.09.2023 
folgendes Entgeltverzeichnis beschlossen.

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Für die Benutzung der städtischen Markt-
stände und Markthütten, des städtischen 
Geschirrmobils, der Biertischgarnituren 
sowie der mobilen Bühnenteile und damit 
verbundenen Amtshandlungen werden 
Entgelte nach dem folgenden Entgeltver-
zeichnis erhoben.

§ 2
Entgeltschuldner

(1)   Zur Zahlung der Entgelte ist verpflich-
tet,

 1.  wer die Benutzung von Marktstän-
den, Markthütten, dem städtischen 
Geschirrmobil, von Biertischgarni-
turen oder mobilen Bühnenteilen 
beantragt.

 2.  wer die Marktstände, Markthütten, 
das städtische Geschirrmobil, Bier-
tischgarnituren oder mobile Büh-
nenteile nutzt.

 3.  wer die Entgeltschuld gegenüber 
der Stadt durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder für die 
Entgeltschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(2)   Mehrere Entgeltschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Entgelte

(1)   Die Entgelte entstehen mit Benut-
zung der Marktstände, der Markt-
hütten, des Geschirrmobils, der 
Biertischgarnituren oder der mobilen 
Bühnenteile.

(2)   Die Entgelte werden 14 Tage nach Er-
halt der Rechnung zur Zahlung fällig.

§ 4
Entgeltsätze

(1)  a) Markthütten  40 €
  Die Entgeltsätze erhöhen sich pro 

Markthütte um 150 % für auswärtige 
Kommunen, Firmen und Vereine.

  Zusätzlich wird eine Aufwandspau-
schale von 50 € erhoben.

  Die Kaution beträgt pro Markthütte 
100 €.

 b) Marktstand  20 €
  Die Entgeltsätze erhöhen sich pro 

Marktstand um 150 % für auswärtige 
Kommunen, Firmen und Vereine.

  Zusätzlich wird eine Aufwandspau-
schale von 50 € erhoben.

  Die Kaution beträgt pro Marktstand 
100 €.

 c) Geschirrmobil  50 €
  Für auswärtige Kommunen, Firmen 

und Vereine kostet das Geschirrmobil 
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bei Nutzung von bis zu 3 Tagen 150 €. 
Der Preis für auswärtige Kommunen, 
Firmen und Vereine erhöht sich pro 
weiterem Nutzungstag um 25 €.

  Zusätzlich wird eine Aufwandspau-
schale von 50 € erhoben.

  Bei Bedarf werden Reinigungskosten in 
Höhe von 15 € pro Stunde erhoben.

 Die Kaution beträgt 100 €.

 d) Biertischgarnituren  25 €
  Biertischgarnituren werden nur in Bo-

xen von 20 Tischen und 40 Bänken 
vermietet.

  Eine Vermietung an auswärtige Firmen 
und Vereine findet nicht statt.

  Zusätzlich wird eine Aufwandspau-
schale von 25 € erhoben.

 Die Kaution beträgt pro Box 100 €.

 e) Mobile Bühnenteile  50 €
  Das Entgelt beinhaltet bis zu 12 Büh-

nenteile inklusive Treppe und Geländer.
  Eine Vermietung an auswärtige Firmen 

und Vereine findet nicht statt.
  Zusätzlich wird eine Aufwandspau-

schale von 50 € erhoben.
 Die Kaution beträgt 100 €.
(2)   Generell findet keine Vermietung an 

Privatpersonen statt.
(3)   Als auswärtige Firmen und Vereine 

zählen diejenigen, welche ihren Haupt-
sitz nicht in Bad Liebenzell haben.

(4)   Die Preise beinhalten bereits die zu 
veranschlagende gesetzliche Mehr-
wertsteuer.

(5)   Bei den Preisen handelt es sich um den 
Preis bei Abholung des Vermietungs-
objekts. Die Lieferung wird gemäß § 6 
berechnet und zusätzlich erhoben.

§ 5
Lieferung

(1)   Die Preise für die Lieferung werden in 
Form einer Pauschale pro Lieferfahrt 
berechnet:

 a)  Für jede Lieferfahrt mit dem LKW 
oder dem Crafter werden 100 € er-
hoben.

 b)  Für jede Lieferfahrt, bei der zusätz-
lich noch ein Radlader benötigt wird, 
werden 150 € erhoben.

(2)   Generell erfolgt eine Lieferung nur in 
Bad Liebenzell mit allen Stadtteilen.

(3)   Die Vermietung des Geschirrmobils er-
folgt nur auf Abholung. Es findet keine 
Lieferung statt.

(4)   Die Preise beinhalten bereits die zu 
veranschlagende Mehrwertsteuer.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Entgeltverzeichnis tritt am 
01.01.2024 in Kraft.

Bad Liebenzell, den 12.09.2023

gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

STADT BAD LIEBENZELL LANDKREIS CALW
8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Kindertageseinrichtungen vom 09. November 2010
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
am 12.09.2023 folgende Änderungssat-
zung beschlossen:

Artikel 1
Satzungsänderung

§ 5 enthält folgende Fassung:

§ 5
Gebührenhöhe

(1)   Die Gebühren werden je Kind und 
Betreuungsplatz erhoben. Die Höhe 
der Gebühr bestimmt sich nach der 
Anzahl der Kinder, die noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet haben und 

die nicht nur vorübergehend im Haus-
halt des Gebührenschuldners leben. 
Unterhaltspflichtige Kinder, die nicht 
im Haushalt des Gebührenschuldners 
leben, werden nicht berücksichtigt. 
Ändert sich die Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Kinder, so wird die Ge-
bühr auf Antrag ab dem Antragsmonat 
neu festgesetzt.

  Die Gebühr bestimmt sich zudem nach 
dem Alter des Kindes. Wird ein Kind 
bis zum 15. des jeweiligen Monats drei 
Jahre alt, wird die Gebühr ab diesem 
Monat neu festgesetzt. Wird ein Kind 
nach dem 15. des jeweiligen Monats 
drei Jahre alt, wird die Gebühr ab dem 
Folgemonat neu festgesetzt.

Höhe der Gebührensätze ab 01.10.2023 im Einzelnen:

1. Halbtagskindergarten (HT)
Für 3- bis 6-jährige 

Kinder
Für unter dreijährige 

Kinder
Für eine Familie mit 1 Kind 107,- € 160,- €

Für eine Familie mit 2 Kindern 
unter 18 Jahren   83,- € 124,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren   56,- €   83,- €

2. Regelkindergarten (RG)
Für 3- bis 6-jährige 

Kinder
Für unter dreijährige 

Kinder
Für eine Familie mit 1 Kind 142,- € 213,- €

Für eine Familie mit 2 Kindern 
unter 18 Jahren 110,- € 165,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren   74,- € 111,- €

3. Verlängerte Öffnungszeiten bis 6 Stunden pro Tag (VÖ6)
Für 3- bis 6-jährige 

Kinder
Für unter dreijährige 

Kinder
Für eine Familie mit 1 Kind 178,- € 267,- €

Für eine Familie mit 2 Kindern 
unter 18 Jahren 138,- € 207,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren    93,-€ 139,- €

4. Verlängerte Öffnungszeiten bis 7 Stunden pro Tag (VÖ7)
Für 3- bis 6-jährige 

Kinder
Für unter dreijährige 

Kinder
Für eine Familie mit 1 Kind 195,- € 293,- €

Für eine Familie mit 2 Kindern 
unter 18 Jahren 152,- € 227,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren 102,- € 153,- €

5. Ganztagesbetreuung (GT)
Für 3- bis 6-jährige 

Kinder
Für unter dreijährige 

Kinder
Für eine Familie mit 1 Kind 254,- € 381,- €

Für eine Familie mit 2 Kindern 
unter 18 Jahren 197,- € 296,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren 133,- € 199,- €
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6. Kinderkrippen bis 6 Stunden pro Tag

Für eine Familie mit 1 Kind 420,- €
Für eine Familie mit 2 Kindern unter 18 

Jahren 312,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren 211,- €

7. Kinderkrippen bis 7 Stunden pro Tag

Für eine Familie mit 1 Kind 462,- €
Für eine Familie mit 2 Kindern unter 18 

Jahren 343,- €

Für eine Familie mit 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren 232,- €

  8.  In den Kindertagesstätten, in denen täglich ein gemeinsames Frühstück dargeboten 
wird, erhöhen sich die vorgenannten Gebührensätze um weitere 10 Euro pro Monat.

  9.  Im Rahmen der Ganztagesbetreuung erhalten Kinder jeden Tag ein warmes Mittages-
sen, hierfür erhöhen sich die vorgenannten Gebühren um weitere 65 Euro pro Monat.

10.  Im Bereich von Kinderkrippen erhöhen sich bei einer einheitlichen Zurverfügungstel-
lung von Mitteln im Bereich der Hygiene die vorgenannten Gebührensätze um weitere 
30 Euro pro Monat.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 01.10.2023 in Kraft.

Artikel 3
Ermächtigung

Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, 
den neuen Wortlaut der Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Kindertageseinrichtungen in der zum Zeit-
punkt der Bekanntmachung geltenden Fas-
sung einzufügen und bekanntzumachen.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.

Bad Liebenzell, 12.09.2023
gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Markthütten, Marktstände, Biertisch-
garnituren, mobile Bühnenteile sowie 
das Geschirrmobil.

• Das Gremium beauftragte den Bür-
germeister, in der Gesellschafter-
versammlung den Jahresabschluss 
2022 der HEF GmbH zuzustimmen 
und dem Aufsichtsrat sowie der Ge-
schäftsführung Entlastung zu erteilen.

• Der Gemeinderat behandelte zum 
Bebauungsplan „Zainen West, 3. Än-
derung“ die Eingaben aus der Betei-
ligung der Öffentlichkeit und Träger 
öffentlicher Belange und billigte den 
entsprechenden Planentwurf, so dass 
das Verfahren von der Verwaltung 
weitergeführt werden kann.

•  Mehrheitlich beschloss das Gremi-
um, dass die Maßnahmen im bau-
rechtlichen Ökokonto mit Beginn der 
Umsetzung bis zu ihrer Zuordnung, 
jedoch höchstens für die Dauer von 
10 Jahren, jährlich mit 3% ohne Zin-
seszins verzinst werden. Dies gilt 
auch für Maßnahmen, welche bereits 
umgesetzt wurden. Die Verzinsung ist 
rückwirkend für 10 Jahre möglich.

Aus der Gemeinderatssitzung  
vom 12.09.2023 – kurz notiert
• Zu Beginn der jüngsten Gemeinde-

ratssitzung stellte der Leiter des Po-
lizeireviers Calw, Nicolai Jahn, die 
polizeiliche Kriminal- und Verkehrs-
unfallstatistik 2022 vor.

• Der Jugendgemeinderat hatte in der 
Sitzung vom 25.07.2023 einen förm-
lichen Antrag zur Auszahlung von Sit-
zungsgeld auch für nichtöffentliche 
Sitzungen des Jugendgemeinderats 
eingereicht. Diesem Antrag stimmte 
der Gemeinderat nun einstimmig zu.

• Aufgrund der erkennbaren und nach-
gewiesenen Sanierungsnotwendig-
keit beschloss das Gremium die 
Sanierungssatzung für das Gebiet 
„Stadtkern III“ mit der entsprechen-
den Erweiterung. Außerdem stimmte 
der Gemeinderat den Sanierungszie-
len, dem Maßnahmenkonzept sowie 
der Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht zu.

• Die Spielplatzinitiative Stadtsee stell-
te dem Gremium das Konzept und 
die Planung für eine Erneuerung und 
Erweiterung des bestehenden Spiel-
platzes am Stadtsee vor. Der Ge-
meinderat befürwortete die Planung 
einstimmig.

• Der Gemeinderat befasste sich mit 
der örtlichen Bedarfsplanung für das 
Kindergartenjahr 2023/2024 und 
stimmte dieser mit den beabsichtig-
ten Maßnahmen zu.

• Das Gremium beschloss, die Benut-
zungsgebühren für die Kindertages-
einrichtungen ab dem 01.10.2023 
zu erhöhen und stimmte der entspre-
chenden Änderungssatzung, welche 
gesondert veröffentlicht wird, zu.

• Im städtischen Kindergarten Maisen-
bach-Zainen soll eine weitere Klein-
gruppe eröffnet werden. Hierzu und 
für weitere Anforderungen, welche 
die Genehmigungsbehörden für die 
Betriebserlaubnisse stellen (z.B. im 
Bereich des Brandschutzes), müssen 
Umbauarbeiten im Gebäude erfol-
gen. Der Gemeinderat stimmte der 
vorgestellten Planung des Bauamts 
zu und ermächtigte die Verwaltung, 
auf diesen Planungsgrundlagen die 
Baugenehmigung zu beantragen und 
einen ELR-Förderantrag zu stellen.

• Der Auftrag für Abbrucharbeiten am 
Dorfzentrum in Unterlengenhardt für 
das Gesamtgebäude wurde nach der 
erfolgten Ausschreibung an die Firma 
Gottlob Stäbler GmbH+Co. KG aus 
Weil der Stadt vergeben.

• Der Gemeinderat folgte nach ausführ-
licher Beratung dem Vorschlag der 
Verwaltung, die städtischen Gebäude 
in allen Stadtteilen nicht mit einem 
öffentlich zugänglichen WLAN auszu-
statten.

• Das Gremium verabschiedete das ge-
sondert veröffentlichte Verzeichnis 
über die Erhebung von Entgelten bei 
der Vermietung von Veranstaltungs-
material. Dies betrifft die städtischen 
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BÜRGERBERATUNG
Beratungsstelle Bad Liebenzell
Wir ermöglichen eine unabhängige Bera-
tung bei allen Themen rund um:
Pflege, Blindheit und Sehbehinderung, 
Gehörlosigkeit, Taubheit, Schwerhörig-
keit und Demenz.
Sowie Leben mit Behinderung / Beein-
trächtigung in den Bereichen Arbeit, Woh-
nen, Reha, Freizeit oder Schule.
Zudem beantworten wir Ihre Fragen zu 
Anträgen und Ansprüchen. Was bekomme 
ich und wo muss ich hin?
Die Beratungsstelle Bad Liebenzell hilft al-
len direkt Betroffenen, deren Angehörigen 
und allen, die mit beeinträchtigten Men-
schen zu tun haben. Die Beratung ist für 
alle ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger 
kostenlos.

 
 QR-Code:  

D. Neubrand

Da wir eine fundierte 
Beratung ermögli-
chen wollen, bitten 
wir einen Termin 
auszumachen bei:
Diana Neubrand
Tel.: 07052 408212
beratung@bad-
liebenzell.de

AUS DEN
STADTTEILEN

BEINBERG

Streuobst einfach weitergeben
Das Landratsamt weist im nachfolgenden 
Text auf eine Streuobstwiesenbörse hin, 
damit Streuobst unter den Bäumen nicht 
einfach liegen gelassen wird, sondern z. 
B. an junge Familien, die daraus Apfelsaft 
herstellen können, abgegeben werden 
kann. Streuobstwiesen sind ein Kulturgut 
und eine Bereicherung für die Landschaft. 
Wäre es doch schade, wenn nicht mehr 
benötigtes Streuobst einfach liegen gelas-
sen wird oder noch schlimmer, die Bäume 
gerodet werden und aus der Landschaft 
verschwinden. Der Ortschaftsrat Bein-
berg möchte unter der Telefonnummer 
01727373967 sich hier anbieten, die An-
zeige auf der Internetseite „Streuobstwie-
senbörse auszufüllen“, um über das Portal 
interessierte Abnehmer zu informieren.
Text Landratsamt Calw
Die Ernte auf den Streuobstwiesen ist in 
vollem Gange. Oftmals jedoch sind zum 
Beispiel ältere Baumbesitzer nicht mehr 
in der Lage, die Früchte zu ernten oder 
benötigen nicht das gesamte anfallende 
Obst für sich selbst. „Mit der neuen Streu-
obstwiesenbörse, die unter www.calwer.
streuobstwiesen-boerse.de abrufbar ist, 
können Streuobstwiesenbesitzer mit Ab-
nehmern zusammenkommen. Viele Inte-
ressierte würden sich sehr freuen, wenn 

sie Äpfel und Birnen zum Verzehr oder zur 
Herstellung von Saft ernten oder aufsam-
meln könnten“, so Elfriede Mösle-Reisch, 
Streuobstberaterin beim Landratsamt 
Calw.
Die Streuobstberaterin appelliert daher 
an alle Obstbaumbesitzer, die ihre Bäume 
nicht abernten können oder einen Teil der 
Früchte abgeben möchten, bei der Streu-
obstwiesenbörse kostenlos ein Angebot 
einzustellen oder mit Nachfragenden Kon-
takt aufzunehmen. Alle Nachfragenden 
können ihren Obstwunsch mit einer Tele-
fon- oder Mailadresse dort ebenfalls kos-
tenlos auflisten.

MAISENBACH-ZAINEN

Ortsteilstammtisch
Ortsteil-Stammtisch am Freitag, 
29.9.2022 um 19 Uhr
Nach einer Pause freuen wir uns, Sie wie-
der im Maisenbacher Hirsch zu unserem 
monatlichen Ortsteil-Stammtisch begrü-
ßen zu dürfen. Es gibt Neuigkeiten aus der 
Stadt und unserem Ortsteil. Sie können 
Ortschaftsräte und Gemeinderäte befra-
gen. Und sicher gibt es auch das eine oder 
andere aus dem mitmenschlichen Bereich 
auszutauschen.
Wir freuen uns schon
Ihr Ortschaftsrat

MÖTTLINGEN

So erreichen Sie den  
Ortschaftsrat
Unter der Mobilnummer 0174 8387554 
können Sie uns entweder persönlich er-
reichen oder eine Nachricht hinterlassen. 
Wir rufen dann gerne zurück. Die Nummer 
gilt auch für WhatsApp und den WhatsApp-
Broadcast. Per E-Mail sind wir erreichbar 
unter ortschaftsrat.moettlingen@bad-lie-
benzell.de

MONAKAM

Einladung zur öffentlichen 
Sitzung des Ortschaftsrats 
Monakam
Liebe Monakamer*innen,
hiermit lade ich Sie recht herzlich am Don-
nerstag, dem 05. Oktober, um 18.00 Uhr 
zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsra-
tes im Dorfzentrum ein.
Tagesordnung:
1.   Vorstellung der Umbaupläne für den 

Kindergarten Monakam durch die 
Stadtverwaltung (Herrn Campillo)

2.  Bürgerfragerunde (auch zu Thema 1)
3.  Sonstiges
Ich freue mich, Sie bei der Sitzung begrü-
ßen zu dürfen. Um abschätzen zu können, 
wie viele Teilnehmer es geben wird und ob 
wir die Sporthalle für die Sitzung nutzen 
müssen, bitten wir um eine kurze Anmel-

dung für Ihre Teilnahme, entweder direkt 
im Kindergarten oder beim Ortschaftsrat 
(Beatrice Gottschalk, familygottschalk@t-
online.de, Tel. 935382).
Mit freundlichen Grüßen
Beatrice Gottschalk
(Ortsvorsteherin)

AUS DEN
SCHULEN

FREIE DORFSCHULE 
UNTERLENGENHARDT
Einschulungsfeier an der Freien Dorf-
schule Unterlengenhardt
Am Samstag 16.09.2023, fand für neun 
SchülerInnen an der Freien Dorfschule 
Unterlengenhardt die Einschulungsfeier 
im Allerleiraum statt, ein besonderes und 
einmaliges Ereignis für die Kinder. In einem 
liebevollen und persönlichen Rahmen wur-
den die zukünftigen Erstklässler vom Leh-
rerkollegium, den Eltern, Angehörigen, der 
Schulgemeinschaft und den Freunden der 
Dorfschule willkommen geheißen.
Ein Kind nach dem anderen wurde auf-
gerufen und von seinem Paten, einer/m 
ältere/n SchülerIn der 7. - 9. Klasse, in 
Empfang genommen. Die jüngsten Schü-
lerInnen erhielten von den älteren Schü-
lerInnen eine Sonnenblume und wurden 
anschließend zum Blumenbogen begleitet. 
Die Paten werden die Erstklässler während 
des Schulalltags unterstützen und ihnen 
immer wieder zur Seite stehen. Nach dem 
Durchschreiten des wunderschön ge-
schmückten Blumenbogens wurde jede/r 
SchülerIn vom zukünftigen Klassenlehrer, 
Herrn Marc-Antoine Brodeur, begrüßt. Die 
feierliche Zeremonie wurde von den Zweit-
klässern tatkräftig mitgestaltet, welche die 
Feier mit einem Flötenstück, einem Lied 
und einem Spruch auf herzliche Weise un-
termalten. Die 7. - 9.-Klässler trugen ein 
Gedicht vor, mit dem sie den neuen Schüle-
rInnen einen Gedanken für die Zukunft mit 
auf den Weg gaben. Die gesamt-musikali-
sche Begleitung der Feier wurde von Volker 
Rixmann und Gerd-Uwe Klein gestaltet.

Anschließend an die Einschulungsfeier 
durften die neuen SchülerInnen mit ihrem 
Klassenlehrer Herrn Brodeur die erste Un-
terrichtsstunde erleben.
Währenddessen hatten Eltern und Ver-
wandte die Möglichkeit, sich innerhalb der 
Klassen- und Schulgemeinschaft kennen-
zulernen und ein liebevoll zubereitetes und 
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reichhaltiges Frühstücks-Buffet zu genie-
ßen.
Wir danken allen Beteiligten, die an der 
Mitgestaltung dieser wunderschönen und 
für alle unvergesslichen Einschulungsfeier 
mitgewirkt haben, für deren Einsatz.
Wir wünschen den zukünftigen Erstkläss-
lern für deren ersten Schulwochen viel 
Freude und heißen die neuen Eltern an un-
serer Schule herzlichst willkommen.
Mit lieben Grüßen,
Kollegium und Vorstand der Freien Dorf-
schule Unterlengenhardt

KINDERTAGES-
EINRICHTUNGEN

KINDERGARTEN 
BEINBERG

Kindi-Zeit vorbei – diesmal sind es zwei
Für zwei Spatzen hieß es dieses Jahr: „Vor-
schule war mal“. Die Erzieherinnen organi-
sierten für die beiden zum Abschied eine 
Tour zur Experimenta nach Freudenstadt. 
Immer wieder eine coole Adresse für 
schlaue und neugierige Vorschüler.

Wo sonst kann man den ganzen Erdball in 
den Händen halten und viele interessante 
Experimente ausprobieren. Und nach so 
viel „Wissenschaft“ sein Lieblings-Eis zu 
schlecken, war auch nicht so schlecht. 
Das Ganze bei prächtigem Sommerwetter. 
Da traf es sich gut, dass es ganz zufällig an 
diesem Nachmittag auch noch freien Ein-
tritt in den Hölzle-Gartenpool gab.

 
 Fotos: KiGaBB

Wasserspaß pur. Und nicht nur das: die 
Verpflegung war ebenfalls vom Feinsten. 
Hungrig, geplanscht und geschwommen 
waren die Riesen-Teller Pommes mit al-
lem, was dazugehört, sehr willkommen. 
Einfach ein toller Abenteuer-Tag. Den 
beiden flügge gewordenen Spatzen wün-
schen wir einen guten Einstand in den 
Schulalltag. Die beste Voraussetzung 
bringen sie ja mit: Sie freuen sich auf die 
Schule.

KINDERGARTEN 
MAISENBACH
Ausflug zum Rohrbrunnen
Nach den Sommerferien sind jetzt alle Kin-
der und Erzieherinnen gut erholt ins neue 
Kindergartenjahr gestartet. Die Großen 
sind jetzt stolze Erstklässler und wir wün-
schen ihnen alles Gute.
Das tolle Spätsommerwetter lockte uns 
nach draußen und wir verbrachten einen 
wunderschönen Tag am Rohrbrunnen. Mit 
gepackten Rucksäcken ging es gleich nach 
dem Frühstück los. Der Leiterwagen wur-
de beladen und wir machten uns auf den 
Weg. Durch hohe Maisfelder und durch 
den Wald. Hier fanden wir ganz viele Buch-
eckern, Tannenzapfen, Eicheln, … , welche 
wir fleißig sammelten, um damit im Kinder-
garten zu basteln.

Am Rohrbrunnen fand jeder gleich eine 
Beschäftigung. Da wurde Verstecken ge-
spielt, im Wald Hütten und Lager gebaut, 
gegen wilde Piraten und Dinos gekämpft, 
auf der Picknickdecke verschnauft und na-
türlich auch das leckere Vesper gegessen. 
Viel zu schnell verging die Zeit und wir wur-
den am Parkplatz glücklich und ein kleines 
bisschen müde wieder abgeholt.

 
 Fotos: Kindergarten Maisenbach

AUS DER
STADTBIBLIOTHEK

Für Erwachsene:
Archer, Jeffrey: Über dem Gesetz -  
Warwick Saga Band 5
1988 - William Warwick und sein Team 
werden dem Royal Protection Command 
zu geteilt. Dort entdecken sie schnell eine 
Bedrohung auch für die beliebte Lady Di. 
Können Warwick und sein Team den Ter-
roranschlag verhindern?

HEISS AUF LESEN! - ABSCHLUSSPARTY
für alle Teilnehmer mit Preisverleihung 
am 22. September um 15:00 Uhr in der 
Stadtbibliothek!

 
 Logo: Forum  

Fairer Handel e.V.

Ausstellung zur Fai-
ren Woche: „Fair. 
Und kein Grad mehr! 
- #Fairhandeln für 
Klimagerechtigkeit 
weltweit“ Vom 15. - 
29.09.2022 findet 
mit dem Fokus auf 
Klimagerechtigkeit 

deutschlandweit die Faire Woche statt. Aus 
diesem Anlass präsentiert die Stadtbiblio-
thek Bad Liebenzell Medien & Informationen 
zum fairen Handel & zum nachhaltigen Kon-
sum im Zeitraum vom 15. - 30. September.
Unsere Öffnungszeiten
Dienstag   10 - 15 Uhr
Mittwoch   16 - 18 Uhr
Donnerstag  10 - 15 Uhr und 16 - 18 Uhr
Freitag   16 - 18 Uhr
Samstag   10 - 12 Uhr
Kontakt
Dr.-Mertz-Promenade 4 
(Eingang am Kurhausdamm)
Tel. 07052 5413
E-Mail: bibliothek@bad-liebenzell.de
Webseite: https://stadt.bad-liebenzell.de/
stadtbibliothek/
Online-Katalog: 
https://bibliothek.bad-liebenzell.de/
Zweigstelle Unterlengenhardt
Dienstag 16 - 17 Uhr bei der Feuerwehr, 
Joh.-Kepler-Str. 30
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